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Anhang
Statuten

ANHANG VI

Dieser Anhang ist integrierender Bestandteil der Statuten der Schützengesellschaft Beringen
vom  24.04.2004

6. Finanzielle Kompetenzen des Vorstandes

Die Vereinsversammlung vom . hat die finanziellen Kompetenzen wie folgt festgelegt

6.1. Vorstand

Der Vorstand verfügt über eine jährliche finanzielle Kompetenz von CHF 1'000.- für
ausserordentliche Ausgaben.

6.2. Präsident

Der Präsident verfügt über eine jährliche finanzielle Kompetenz von CHF 1000.- für
ausserordentliche Ausgaben.

Diese Ausgabensätze gelten, bis die Vereinsversammlung neue Ansätze festlegt.

Beringen, den 26. März 2004

Schützengesellschaft Beringen

Der Präsident Der Aktuar
Hj. Schwyn Peter Roost


